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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat eine Motion Büchel (svp, SG) an, welche
den Bundesrat beauftragt, dem Parlament Massnahmen für die Bekämpfung der
Korruption und Wettbewerbsmanipulation im organisierten Sportbetrieb zu
präsentieren. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates
reichte darauf ein Postulat (11.3754) ein, nach welchem der Bundesrat zuerst die bereits
vorhandenen Instrumente auf ihre Effektivität hin prüfen soll. Die kleine Kammer lehnte
infolge die Motion ab und überwies das Postulat. 1

MOTION
DATUM: 27.09.2011
NADJA ACKERMANN

Landesverteidigung

Militärorganisation

Le Conseil national a transmis comme postulat une motion de Franziska Teuscher (pe,
BE) demandant que les cours de sport militaire et les cours alpins soldés facultatifs
soient désormais comptés comme jours de service. Dans son intervention, la
conseillère nationale a relevé qu’une modification de la loi fédérale allant dans ce sens
permettrait de supprimer le statut curieux des jours de service volontaires mais soldés,
tout en permettant de faire des économies. Selon elle, cette clarification serait
également dans l’intérêt des employeurs de ces soldats « volontaires ». Dans sa
réponse, le Conseil fédéral a souligné qu’il était prêt à examiner cette possibilité, mais
qu’il ne désirait pas supprimer le statut volontaire et facultatif de ces activités. Selon
lui, dans le cadre du service militaire obligatoire, l’instruction doit avoir la priorité et il
rejette l’idée d’y intégrer la totalité du sport militaire. Par ailleurs, le gouvernement a
fait savoir que le DDPS avait prévu que les activités hors service (comme les
compétitions militaires internationales à l’étranger) soient à l’avenir comptabilisées
comme jours de service. Cette mesure devrait entrer en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 1999. 2

MOTION
DATUM: 19.03.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Für eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer setzte sich Pierre-André Page (svp, FR) in seiner Motion ein. Aktuell
sind «für sportliche Anlässe verlangte Entgelte», zum Beispiel Startgelder, von der
Mehrwertsteuer ausgenommen, während bei kulturellen Anlässen Teilnahmegebühren
von aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern (zum Beispiel Teilnehmende an
Musikwettbewerben), nicht aber vom Publikum entrichtete Entgelte wie
Eintrittsgebühren, mehrwertsteuerpflichtig sind. Zukünftig sollen nach Ansicht des
Motionärs kulturelle und sportliche Anlässe steuerlich gleich behandelt werden, wobei
er nicht definierte, wie dies zu geschehen habe. 
Der Bundesrat begründete den Unterschied in der Mehrwertsteuer zwischen den zwei
Bereichen mit der Volksinitiative «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im
Sozialbereich» vom 23. Mai 1995. Deren Anliegen waren teilweise in die folgende
Mehrwertsteuerreform aufgenommen worden, so dass die Initianten in der Folge
zurückgezogen worden war. Zusätzliche Steuerausnahmen für Kunstanlässe würden nun
aber nicht zu einer Verringerung, sondern verglichen mit allen übrigen steuerpflichtigen
Bereichen insgesamt zu einem Anstieg der rechtsungleichen Behandlung führen.
Deshalb empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 
Der Nationalrat entschied sich dennoch mit 161 zu 21 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) für
Annahme des Vorstosses, ablehnend votierten lediglich die Mehrheit der FDP-Fraktion
und ein Mitglied der GLP-Fraktion. 3

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Ohne grosse Umschweife entschied sich der Ständerat in der Herbstsession 2019 in
Übereinstimmung mit einer ähnlich knappen Erklärung der WAK-SR – jedoch
ausdrücklich ohne den Segen des Finanzministers – dafür, der Motion Page (svp, FR) für
eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer zuzustimmen und damit eine neue Ausnahme im
Mehrwertsteuergesetz zu schaffen. 4

MOTION
DATUM: 18.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Die Motion Büttiker (fdp, SO), welche den Bundesrat beauftragen wollte, die rechtlichen
Grundlagen zur Durchsetzung eines Dopingverbotes zu schaffen, wurde im Rat
bekämpft und ihre Diskussion demzufolge auf später verschoben. 5

MOTION
DATUM: 05.10.1990
MARIANNE BENTELI

Eine von der FDP-Fraktion im Sinn einer vermehrten Sportförderung eingereichte
Motion mit dem Ziel, bei den Veranstaltungen von «Jugend und Sport» die untere
Alterslimite auf 12, allenfalls auf 10 Jahre zu senken, wurde vom Nationalrat als Postulat
überwiesen. 6

MOTION
DATUM: 14.12.1990
MARIANNE BENTELI

Gleich wie vor ihr der Nationalrat regte die kleine Kammer an, die untere Alterslimite
von «Jugend und Sport» auf zwölf, allenfalls auf zehn Jahre zu senken. Da
Bundespräsident Cotti bereits laufende Arbeiten ins Feld führen konnte, wurde eine
entsprechende Motion Rüesch (fdp, SG) nur in Form eines Postulates überwiesen. 7

MOTION
DATUM: 23.01.1991
MARIANNE BENTELI

National- und Ständerat behandelten ähnlichlautende Motionen Wyss (fdp, BS; Mo.
93,3637) und Schoch (fdp, AR; Mo. 93.3687) für eine Stärkung des Sports und seiner
politischen Führungs- und Verwaltungsstrukturen bis hin zur Schaffung eines
Bundesamtes für Sport. Auf Antrag des Bundesrates wurden die Vorstösse nur in der
Postulatsform verabschiedet. Die Landesregierung erklärte, im Rahmen der
Regierungsreform 1993 würden auch die Anliegen des Sports eingehend geprüft und
angemessen berücksichtigt. Dazu gehöre auch die Klärung der Frage der Schaffung
eines Bundesamtes für Sport und der Zusammenfassung aller Sportaufgaben des
Bundes in diesem Amt. 8

MOTION
DATUM: 18.03.1994
MARIANNE BENTELI

Auf Antrag des Bundesrates überwies der Ständerat diskussionslos eine Motion Büttiker
(fdp, SO) für die Schaffung eines Bundesamtes für Sport in der Postulatsform, da
Bundesrätin Dreifuss darauf hinwies, dass Reformschritte bereits eingeleitet seien. 9

MOTION
DATUM: 21.06.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Comby (fdp, VS) den Bundesrat verpflichten, die
Kandidatur Sions für die olympischen Winterspiele 2006 finanziell und technisch zu
unterstützen. Bundesrätin Dreifuss erklärte, dass diese Unterstützung zweifellos
erfolgen werde, dass man sich jetzt aber noch nicht binden wolle, in welcher Form dies
zu geschehen habe. Auf ihren Antrag wurde die Motion in ein Postulat umgewandelt. 10

MOTION
DATUM: 18.09.1996
MARIANNE BENTELI

Einige Tage vor der Volksabstimmung überwies der Nationalrat gegen den Willen der
Vertreter der Grünen Partei, welche kritisierten, das Projekt 2006 trage dem
Umweltschutz noch weniger Rechnung als jenes für das Jahr 2002, mit 125 zu 12
Stimmen eine Motion Comby (fdp, VS), welche verlangt, der Bund solle sich mit dem
Kanton Wallis und der Gemeinde Sitten auch in finanzieller Hinsicht solidarisch zeigen,
um diesen sportlichen Anlass von internationaler Bedeutung zu ermöglichen. 11

MOTION
DATUM: 04.06.1997
MARIANNE BENTELI
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Gegen den Willen des Bundesrates, der Umwandlung in ein Postulat beantragte, hiess
der Ständerat ganz knapp eine Motion des Obwaldners Hess (fdp) zur Unterstützung von
Sportmittelschulen durch den Bund gut. Die Landesregierung begründete ihre
Zurückhaltung mit dem Umstand, dass in der Motion primär der Skirennsport
angesprochen sei, erklärte sich aber bereit, ein Gesamtkonzept der
Spitzensportförderung ausarbeiten zu lassen und dazu den Dialog mit interessierten
Institutionen und Organisationen aufzunehmen. 12

MOTION
DATUM: 07.06.1999
MARIANNE BENTELI

Gegen den Willen des Bundesrates, der den Vorschlag als zu eng auf den Skirennsport
zugeschnitten erachtet, hatte der Ständerat im Vorjahr knapp eine Motion Hess
angenommen, die den Bund verpflichtet, die Sportmittelschulen in Davos (GR),
Engelberg (OW), Brig und Martigny (beide VS) finanziell zu unterstützen. Im Nationalrat
bat Bundespräsident Ogi, das Gesamtkonzept Spitzensport abzuwarten, weshalb er
erneut Umwandlung in ein Postulat beantragte. Bezzola (fdp, GR) als Vertreter eines
Standortkantons und Engelberger (fdp, NW) als Präsident des Schweizerischen
Skiverbandes setzten sich hingegen wortreich für die Motion ein. Wenig für das
Anliegen übrig hatte hingegen Fehr (sp, ZH). Sie fand, es sei nicht Sache des Bundes,
Privatschulen zu unterstützen; zudem sei es absurd, den Turnunterricht in den Schulen
und der Lehrlingsausbildung aus finanziellen Überlegungen abzubauen und andererseits
den Spitzensport derart zu fördern. Sie beantragte deshalb, den Vorstoss gänzlich
abzulehnen. Die Motion wurde deutlich mit 102 zu 47 Stimmen angenommen. 13

MOTION
DATUM: 07.03.2000
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat lehnte zwei Motionen – Ostermann (gp, VD) und Grobet (sp, GE) (Mo.
98.3427) –, die ein Bundesgesetz zur Dopingbekämpfung verlangten, ab. Er bekräftigte
damit die bereits im Vorjahr von Bundesrat und Parlament geäusserte Ansicht, das
unbestrittene Ziel könne rascher erreicht werden durch die Einfügung von
Dopingbestimmungen in bestehende resp. behandlungsreife Gesetze (Bundesgesetz
über die Förderung von Turnen und Sport, neues Heilmittelgesetz, siehe dazu auch
hier). 14

MOTION
DATUM: 19.06.2000
MARIANNE BENTELI

Mit Überwachungskameras, Einreisesperren für ausländische Hooligans und
Stadionverboten will der Bund der Gewalt in Sportstadien begegnen. Nach Ansicht des
BASPO sind die gesetzlichen Grundlagen bereits vorhanden, weshalb die Massnahmen
rasch umgesetzt werden können. Als Gegenmittel zu den besonders bei Fussballspielen
beobachteten Gewaltausschreitungen einheimischer Jugendlicher verlangte
Nationalrätin Fetz (sp, BS) mit einer Motion, der Bund solle jährlich 100'000 Fr. zur
Förderung von Fussballfanprojekten zur Verfügung stellen, die auf die Gewaltprävention
ausgerichtet sind. Obwohl der Bundesrat den präventiven Charakter derartiger Projekte
anerkannte, beantragte er mit dem Hinweis auf die fehlenden Mittel im VBS erfolgreich
Umwandlung des Vorstosses in ein unverbindliches Postulat. 15

MOTION
DATUM: 04.10.2002
MARIANNE BENTELI

Für den Ständerat ist Doping im Sport Betrug. Mit 27 zu 4 Stimmen nahm die kleine
Kammer eine Motion Büttiker (fdp, SO) an, die vom Bundesrat die Ausarbeitung einer
Strafnorm gegen fehlbare Athleten verlangt. Mit dem Argument, eine juristische
Expertise habe 1999 festgestellt, dass Sporttreibende in der Schweiz bei einem
Dopingvergehen den Betrugstatbestand nicht erfüllen, hatte der Bundesrat Ablehnung
beantragt. 16

MOTION
DATUM: 06.12.2004
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Ständerat eine Motion Büttiker (fdp, SO) angenommen, welche eine
Strafnorm im Fall von Dopingmissbrauch verlangte. Der Bundesrat hatte vergeblich
geltend gemacht, er möchte diese Frage im Rahmen der gegenwärtig laufenden
Revision des Bundesgesetzes über die Förderung von Turnen und Sport
zusammenhängend angehen und nicht einzelne Elemente der Dopingbekämpfung
vorzeitig herausgreifen. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation und lehnte die
Motion diskussionslos ab. 17

MOTION
DATUM: 28.11.2005
MARIANNE BENTELI
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Stillschweigend und im Einvernehmen mit der Regierung überwies der Nationalrat eine
Motion Bruderer (sp, AG), die den Bundesrat beauftragt, die Einhaltung des
gesetzlichen Obligatoriums für Berufsschulsport sowie der Vorgaben des
Rahmenlehrplans Sport in den Kantonen zu überprüfen und bei Nichtumsetzung
Sanktionen vorzusehen. Das Obligatorium für Berufsschulsport verlangt, dass alle
Lehrlinge mit einem Schultag eine Lektion, solche mit mehr als einem Schultag zwei
Lektionen Sport erhalten. Der Umsetzungsgrad beträgt in den Kantonen aber erst
zwischen 50 und 70 Prozent. 18

MOTION
DATUM: 20.12.2006
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Motion Bruderer (sp, AG) angenommen, die den
Bundesrat beauftragt, die Einhaltung des gesetzlichen Obligatoriums für
Berufsschulsport sowie der Vorgaben des Rahmenlehrplans Sport in den Kantonen zu
überprüfen und bei Nichtumsetzung Sanktionen vorzusehen. Obgleich der Bundesrat
bereit war, die Motion entgegenzunehmen, beantragte die Kommission des Ständerates
aus föderalistischen Überlegungen Ablehnung. Insbesondere störte sie sich an dem
kaum umsetzbaren Begriff der „Sanktionen“. Für die Mehrheit des Rates überwog dann
aber doch das Bekenntnis zu einer Sportpolitik auf allen Stufen, weshalb sie die Motion
mit 21 zu 16 Stimmen überwies. 19

MOTION
DATUM: 19.09.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Guisan (fdp, VD) forderte einerseits eine nationale Anti-Doping-Agentur,
die mit genügend Mitteln ausgestattet wird und andererseits die Möglichkeit von
strafrechtlichen Sanktionen gegenüber dem Umfeld eines positiv auf Dopingmittel
getesteten Sportlers. Diese Änderungen wurden vom Motionär als wichtig erachtet, weil
sich das Umfeld von positiv getesteten Sportlern heute jeglichen Sanktionen entziehen
könne. Der Bundesrat betrachtete die Dopingbekämpfung primär als Sache des
privatrechtlich organisierten Sports. Im Rahmen des Bundesgesetzes über die
Förderung von Turnen und Sport seien zudem Verschärfungen der heutigen
gesetzlichen Grundlagen zur Bestrafung des Umfeldes vorgesehen. Der Bundesrat
beantragte daher die Ablehnung der Motion. Dem folgte der Nationalrat hingegen nicht
und nahm sie mit 101 zu 55 Stimmen an. 20

MOTION
DATUM: 11.06.2009
LINDA ROHRER

Eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion Guisan (fdp, VD) lehnte die
kleine Kammer im Berichtsjahr mit der Begründung ab, dass die Belange des Dopings
mit dem verabschiedeten Sportförderungsgesetz geregelt seien. Die Motion hatte
einerseits eine nationale Anti-Doping-Agentur, die mit genügend Mitteln ausgestattet
wird und andererseits die Möglichkeit von strafrechtlichen Sanktionen gegenüber dem
Umfeld eines positiv auf Dopingmittel getesteten Sportlers gefordert. 21

MOTION
DATUM: 08.12.2010
LUZIUS MEYER

Zwei Motionen der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates zum Thema
Gewalt an Sportanlässen wurden Anfang Jahr eingereicht. Eine Motion zielte auf eine
Änderung des Personenbeförderungsgesetzes, wobei es fortan möglich sein sollte, die
Transportpflicht so anzupassen, dass einzelne Personen aus Gründen der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit von Transportdiensten ausgeschlossen werden können. Dies
war nach geltendem Recht nicht möglich. Die den SBB jährlich entstehenden
Mehrkosten von über 3 Mio. CHF durch Gewaltanwendung in den Zügen, auf den
Bahnhöfen und gegenüber dem Personal, sollten dadurch eingedämmt werden. Der
Bundesrat erkannte die Problematik bereits früher und das Bundesamt für Verkehr
(BAV) war bereits in der Vorbereitung einer entsprechenden Vorlage. In der zweiten
Motion (Mo. 12.3018) sollte der Bundesrat beauftragt werden, Massnahmen zu treffen,
damit betroffene Kantone Schnellgerichte zur Beurteilung von Fällen von Hooliganismus
einführen können. Auch hier zeigte sich der Bundesrat der Bedeutung des Instruments
bewusst und verwies auf eine bereits erfolgreiche Praxis in einzelnen Kantonen. Dem
Bund seien jedoch in diesem Bereich die Hände gebunden, da die Kantone kraft ihrer
verfassungsmässigen Kompetenz für Organisation der Polizei und der Gerichte allein
zur Festlegung der einzusetzenden Ressourcen zuständig sind. Die Motion sei deswegen
abzulehnen. Die zwei Motionen wurden gemeinsam im Herbst im Nationalrat in einer
längeren Diskussion behandelt. Argumente für und wider mögliche Lösungen des
behaupteten Gewaltproblems hielten sich die Waage. Letztlich wurde die Motion zur
Anpassung des Personenförderungsgesetzes mit 135 zu 26 angenommen, obwohl die
Vorlage des BAV bereits in der Vernehmlassung war. Die zweite Motion zur Prüfung von
Schnellgerichten hatte mit 66 gegen 101 Stimmen keine Chance. Die erste Motion wurde

MOTION
DATUM: 13.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.65 - 01.01.21 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ende Jahr auch im Ständerat angenommen und damit dem Bundesrat zur Umsetzung
überwiesen. 22

Gleich in sechsfacher Ausführung wurde eine Motion im Juni im Nationalrat
eingereicht, welche die Gleichstellung des Kitesurfens mit anderen Wassersportarten
forderte. Damit die Angelegenheit wirklich auf einer wasserdichten Basis stehen
konnte, wurde sicherheitshalber auch im Ständerat noch eine gleichlautende Motion
nachgeschickt. Die faire Seeschlacht – sieben Parlamentarier, gegen sieben Bundesräte
– erwies sich aber als Sturm im Wasserglas: Letztlich wurde das Anliegen von beiden
Räten angenommen. Die Debatte wurde im Ständerat eröffnet, wo die Motion nach
kurzer Diskussion mit 17 zu 12 Stimmen gutgeheissen wurde. Im Nationalrat war das
Verdikt ebenfalls deutlich. Mit 143 zu 31 Stimmen wurde das Anliegen überwiesen. Nicht
zuletzt wegen der Weiterentwicklung dieses Sports und einer besseren Ausbildung in
ausgewiesenen Schulen sei die Sicherheit verbessert worden. Zudem hindere ein
Verbot die Entwicklung dieser noch jungen Sportart, welche ab 2016 in Rio erstmals im
Programm olympischer Sommerspiele stehen wird. Mit der Änderung des
Bundesgesetzes über die Binnenschifffahrt und der Verordnung über die
Binnenschifffahrt wird das Fahren mit Drachensegelbrettern – Kitesurfen – auf den
Schweizer Gewässern grundsätzlich erlaubt und so die Kitesurfer den anderen Nutzern
der Seen gleichgestellt. 23

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nach der Ablehnung der Olympia-Finanzierung durch die Bündner Stimmbürgerschaft
reichte die WBK des Nationalrates im Mai des Berichtsjahres eine Motion zur Förderung
von Sportveranstaltungen ein. Gestützt auf das Sportförderungsgesetz soll die
Regierung eine Vorlage zur konkreten Förderung von Breiten-, Nachwuchs- und
Leistungssport sowie die Umsetzung von ausgewählten Projekten aus dem NIV-Konzept
(Nachhaltigkeit, Innovation und Vermächtnis) ausarbeiten. Die WBK erachtete das Nein
zum Olympiaprojekt nicht als grundsätzliche Kritik an der Sportförderung oder gar als
ein Vorbehaltsvotum gegen andere wiederkehrende Sportanlässe wie Welt- oder
Europameisterschaften. Deswegen sollten von den zahlreichen Ideen und Projekten,
welche im Zusammenhang mit einer allfälligen Olympiakandidatur entwickelt wurden,
einige trotzdem weiterverfolgt werden. Diese Projekte, welche nicht direkt mit den
Spielen in der Schweiz zusammenhängen, jedoch wohl die Bewegung, Infrastruktur und
Dynamik des Sports begünstigten, sollen nicht einfach fallen gelassen werden, so der
Grundgedanke dieses Vorstosses. Der Bundesrat sah mit dem kürzlich revidierten
Sportförderungsgesetz die gestellten Forderungen bereits als erfüllt an und beantragte
deswegen die Ablehnung der Motion. Eine Erhöhung der Mittel sei denkbar, es bedürfe
aber des politischen Willens dazu. Eine Anhörung der interessierten Kreise hinsichtlich
des Entwurfs eines neuen Leistungskonzeptes stellte der Bundesrat jedoch in Aussicht.
Im Nationalrat fand der Vorstoss dennoch Gehör und wurde auf Antrag der Kommission
deutlich angenommen. Kommissionssprecher Stahl (svp, ZH) betonte insbesondere die
positiven Effekte der Vorbereitungsarbeiten im Bereich des Nachwuchs- und
Spitzensports, welche die Olympiakandidatur bereits vor der Bewerbung freigesetzt
hatte. Gleichzeitig hielt er auch fest, dass es nicht primär um eine finanzielle
Unterstützung gehe, sondern aus Sicht der Kommission vielmehr um die Bedeutung und
die ideelle Unterstützung der Veranstaltungen sowie der Förderung des Nachwuchs-
und Spitzensports. Schlussendlich seien sowohl die Veranstaltungen wie auch die
Spitzenathleten verlässliche Botschafter der Schweiz. Eine kurze Rede des
Sportministers liess die Stimmung nicht kippen: 169 Nationalrätinnen und Nationalräte
schickten das Geschäft in den Ständerat, lediglich fünf stellten sich dagegen. Die kleine
Kammer wird sich im kommenden Jahr damit befassen. 24

MOTION
DATUM: 26.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die im Vorjahr vom Nationalrat gegen den Willen der Regierung angenommene Motion
„Sportveranstaltungen und Förderung von Nachwuchs- und Spitzensport“ wurde in
der Frühlingssession 2014 vom Ständerat behandelt und ebenfalls angenommen. Zwar
merkte der Sportminister auch im Ständerat an, mit dem Anliegen würden offene Türen
eingerannt, da ein Leistungssportkonzept bereits vorliege. Die überwiegende Meinung
war es jedoch, sowohl in der SGK-SR als auch im Plenum, dass die Motion im Sinne
eines Zeichens für den Sport anzunehmen sei. Mit 40 Stimmen tat dies der Rat
einstimmig. 25
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Eine bereits im Vorjahr eingereichte Motion Aebischer (sp, BE) zur Einführung eines
obligatorischen Schneesporttages in der Oberstufe wurde 2014 vom Nationalrat
behandelt (siehe auch hier). Das Sportförderungskonzept sollte dergestalt angepasst
werden, dass alle Kantone, die einen obligatorischen Schneesporttag in der Oberstufe
vorsehen, vom Bund finanziell unterstützt werden. Der Antragsteller bezog sich in
seiner Begründung vorwiegend auf die vielerorts weggefallenen Möglichkeiten,
Wintersportausrüstungen günstig zu mieten (in den Schulen beispielsweise). Das
verteuere die Skitage für viele Familien auf ein nicht mehr tragbares Mass. Bezüglich
abnehmender Zahlen wintersporttreibender Jugendlicher zeigte sich auch der
Bundesrat betrübt, stellte gleichwohl fest, dass ein einziger Schneesporttag kaum
zielführend sein könne. In Anbetracht der Entwicklungen im Wintersportbereich
braucht es nach Ansicht der Regierung eine Gesamtstrategie, die unter Einbezug
sämtlicher interessierter Kreise zu entwickeln wäre. Die Regierung beantragte daher
Ablehnung der Motion. Mit nur zwei Stimmen Unterschied entschied der Nationalrat
anders. 89 Abgeordnete sprachen sich ohne lange Diskussion für das Ansinnen aus,
wobei in allen Fraktionen sowohl Befürworter als auch Gegner auszumachen waren. Ein
halbes Jahr später korrigierte der Ständerat das nationalrätliche Votum. Mit 10 zu einer
Stimme hatte die Motion bereits in der entsprechenden WBK-SR keine Chance gehabt.
Es überwog die Ansicht, dass die projektierte Schneesportinitiative verschiedener
Akteure sowie des Bundesamts für Sport bereits entsprechende Anreize schaffe. 26

MOTION
DATUM: 05.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mitte 2014 behandelte der Nationalrat eine im Vorjahr eingereichte Motion de Buman
(cvp, FR) zur Lancierung und Umsetzung einer Schneesportoffensive. Damit sollte der
Bundesrat beauftragt werden, dem Parlament ein Massnahmenpaket zu unterbreiten,
das den Anteil der Bevölkerung, der Schneesport treibt, nachhaltig steigern soll. Einige
Vorschläge wurden vom Motionär, seinerseits Präsident des Verbandes Seilbahnen
Schweiz, gleich mitgeschickt: die Gründung einer Dienststelle zur Durchsetzung und
Koordination der Massnahmen; die Definition der ersten Schulferienwoche des Jahres
als Sportwoche; die Einrichtung einer obligatorischen Schneesportwoche für
Schülerinnen und Schüler der 5. und der 9. Klasse; ausgebaute
Finanzierungsmöglichkeiten für Schneesportlager und grosszügigere Unterstützung
durch das Programm Jugend + Sport sowie die Schaffung mindestens dreier
Bundeszentren für Wintersport. Begründet wurde der Vorstoss hauptsächlich mit
sportlichen Ansprüchen, jedoch auch mit Sorgen der Tourismusbranche. Diese
befürchtete einen Gästerückgang, wenn immer weniger Jugendliche Interesse an
Schneesportarten hätten. Neben den touristischen Anstrengungen der Wintersportorte
solle daher die Regierung mithelfen, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen,
um den Zugang zum Schneesport zu erleichtern. Zusätzlich solle sie eine Antriebs- und
Koordinationsfunktion übernehmen. Der Bundesrat zeigte in seiner Stellungnahme
Verständnis für das Anliegen und betonte, dass er um die Bedeutung des Wintersports,
sowohl aus sportlicher wie auch aus wirtschaftlicher Sicht, wisse. Jedoch ziele die
Motion vorwiegend auf kantonale oder gar kommunale Zuständigkeiten, bei welchen der
Bundesrat nicht Einfluss nehmen könne. Beim Thema Schneesportzentrum wurde auf
die laufende Standortevaluation für ein ebensolches verwiesen. Der Bundesrat
beantragte also dem Parlament die Ablehnung der Motion. Der Nationalrat beschloss
jedoch anders, indem er das Anliegen durchwinkte. Mit 83 zu 76 Stimmen bei 25
Enthaltungen fiel die Abstimmung recht knapp aus, wobei Mitte-links unterlag.
Mehr Diskussionsbedarf sah der Ständerat, der das Geschäft Ende Jahr behandelte.
Kommissionssprecherin Savary (sp, VD) beantragte namens der vorberatenden WBK
Ablehnung. Mit 7 zu 0 Stimmen war das Verdikt in diesem Gremium deutlich
ausgefallen. Begründet wurde es mit den Argumenten des Bundesrats: Vermischung der
Kompetenzen und bereits laufende Anstrengungen. Einen anderen Antrag stellte Hans
Hess (fdp, OW), der selbst Präsident einer Bergbahn ist. Er wollte die Motion
unterstützen und bediente sich dabei betriebswirtschaftlicher Argumente. In puncto
Intervention bei laufenden Projekten sah er keine Nachteile, sondern viel eher ein
Signal zur Unterstützung der Bemühungen des VBS. Als Brückenbauerin verstand sich
Pascale Bruderer Wyss (sp, AG), die eine Promotion des Wintersports generell
befürwortete. Ihr Antrag lautete auf Annahme der Punkte 1 (Gründung einer
Dienststelle) und 4 (Finanzierung Schneesportlager sowie mehr Mittel für J+S) der
Motion, um dem Anliegen in einer differenzierten Art und Weise zu begegnen. Damit
sollte ein massvolles, aber positives Zeichen gesetzt werden. Kommissionsmitglied Anita
Fetz (sp, BS) präzisierte derweil die Beweggründe der WBK, die Motion abzulehnen. Dies
sei nicht Ausdruck einer negativen Grundhaltung gewesen, sondern vor allem eine
Anerkennung der bereits laufenden Projekte. Es sei nicht nötig, nochmals eine ähnliche
Motion durchzubringen. Die Diskussion wurde schliesslich durch den Zuger Ständerat
Peter Bieri (cvp, ZG) beendet: Er schlug vor, die Motion nochmals in der WBK zu
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thematisieren und beantragte daher deren Rückweisung. Nach einigen weiteren
Wortmeldungen wurde dem Ordnungsantrag mit 21 zu 17 Stimmen zugestimmt. Das
Geschäft blieb damit bis auf Weiteres hängig. 27

Am 16. April 2015 befasste sich die WBK des Ständerates nochmals mit der Motion de
Buman (cvp, FR) zur Lancierung und Umsetzung einer Schneesportoffensive, nachdem
sie vom Ratsplenum zurückgewiesen worden war. Inzwischen hatte sich die Kommission
durchgerungen, eine abgeänderte Fassung vorzuschlagen. Mit dieser sollte das
grundsätzliche Anliegen respektiert werden, ohne jedoch zu treffende Massnahmen
vorwegzunehmen. Dabei sollte auf bereits angestossene Massnahmen zur Förderung
des Wintersports Rücksicht genommen und dem Bundesrat ein offen formulierter
Auftrag erteilt werden. Ziel sollte jedoch nach wie vor sein, den Anteil der Bevölkerung,
der Schneesport treibt, zu erhöhen. Diese neue Version der Motion wurde von der
Kommission einstimmig dem Ständerat unterbreitet.

Dieser befasste sich Anfang Juni 2015 mit dem Anliegen. Anders als in der Kommission
war die Vorlage im Plenum jedoch etwas umstrittener, was eine lebhafte Debatte nach
sich zog. Diese drehte sich vorderhand jedoch nicht um das Kernanliegen der Motion,
das weitgehend anerkannt wurde, sondern um Nebenschauplätze, die bei einer
Annahme der Motion allenfalls tangiert würden. Hauptaugenmerk lag dabei auf der
Verwendung von „Jugend und Sport”-Beiträgen. Dieser Punkt wurde von Ständerat
Schwaller (cvp, FR) aufgenommen, weil er befürchtete, dass bei einer Annahme der
Motion dort Gelder abgezweigt würden. Diese Sorge konnte ausgeräumt werden.
Sportminister Maurer legte die Sicht der Regierung noch einmal dar. Deren Haltung
änderte sich nicht mit der neu formulierten Motion, so dass weiterhin deren Ablehnung
beantragt wurde. Maurer hielt fest, dass eher die Anstrengungen des Vereins
„Schneesport-Initiative” laufen gelassen werden sollten und im Bereich Breitensport
nicht vorgegriffen werden sollte. Keinesfalls sollte man in Aussicht stellen, dass der
Bund „dann schon” aushelfen werde, falls die privat angestossenen Projekte nicht
erfolgreich wären oder diese gar zurückgefahren würden. Insgesamt verwies der
Bundesrat auch auf ein sich in Entstehung befindliches Gesamtpaket, das sich
verschiedenen Bereichen der Sportförderung widme. Der Ständerat liess sich aber
nicht umstimmen und hiess die Motion in der abgeänderten Version mit 38 zu 3
Stimmen bei 3 Enthaltungen gut. 28

MOTION
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Zuge der Debatte um die Finanzierung des Programmes Jugend und Sport wurde im
Frühjahr 2015 eine Reihe von Vorstössen lanciert; mit etwas zeitlichem Abstand auch
eine Kommissionsmotion der WBK des Ständerates, mit der sie die finanzielle
Kontinuität für Veranstalter und Kantone sichern wollte. Der Bundesrat sollte
beauftragt werden, eine Erhöhung der jährlichen Beiträge für J+S vorzusehen, mit dem
Ziel, die finanzielle Kontinuität für Veranstalter und Kantone sicherzustellen.
Zurückzuführen war der Antrag auf eine angekündigte Kürzung der Subventionen
seitens des Bundes und der damit einhergehenden Planungsunsicherheit diverser
Akteure im Jugendsportbereich. Zudem hätten aus dem SpoFöG abgeleitete
Massnahmen, wie etwa neue Finanzierungsmechanismen zur optimalen Ausnützung der
Jahreskredite, ebenfalls zu Planungsunsicherheit geführt, so die Kommission in ihrer
Begründung. 

Die vom Bundesrat zur Ablehnung beantragte Motion wurde gemeinsam mit zwei
anderen Vorstössen zum Jugendsport, einem Postulat Graber (cvp, LU) und einer
Motion Föhn (svp, SZ), behandelt. Kommissionssprecher Germann (svp, SH) verwies zu
Beginn seiner Erörterungen auf eine gleichlautende Motion der WBK-NR (Mo. 15.3383),
die in Absprache mit der Schwesterkommission auch in der kleinen Kammer eingereicht
werden sollte. Das koordinierte Vorgehen trage der Dringlichkeit der Sache Rechnung,
so Germann, denn die finanzielle Unterstützung von J+S sei wichtig. Mit den
Kommissionsmotionen solle der Bundesrat also beauftragt werden, die Mittel zu
erhöhen. Es gehe ferner auch darum, „die gesellschaftliche Bedeutung der Vereine [...]
zu würdigen", so Germann. Die grosse, in den meisten Fällen ehrenamtlich erbrachte
Jugendarbeit in den Sportclubs trage auch zum sozialen Zusammenhalt des Landes bei.
Mit 7 zu 2 Stimmen beantragte die Kommission dem Ständerat, ihre Motion
anzunehmen (2 Enthaltungen). Mit der Erinnerung an die bereits geäusserte Absicht der
Finanzkommission, den J+S-Betrag für 2015 um CHF 5 Mio. auf CHF 17 Mio. erhöhen zu
wollen – FK-Präsident Altherr (fdp, AR) bestätigte diese Stossrichtung während der
Debatte –, legte Ständerat Schwaller (cvp, FR) den Grundstein für das weitere Vorgehen:
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Er verdeutlichte, dass auch für die Folgejahre 2016 und 2017 Planungssicherheit
geschaffen werden müsse, indem im Rahmen kommender Budgetdebatten besonderes
Augenmerk auf die Subventionierung von J+S gelegt werde. Dahingehend sei die Motion
Föhn abzulehnen, weil sie nur das Jahr 2015 betreffe. 
Die vorliegende Kommissionsmotion wurde in der Folge mit 43 Stimmen einstimmig
gutgeheissen (eine Enthaltung). Peter Föhn zog daraufhin seinen Vorstoss zurück, weil
er mit der Annahme der Kommissionsmotion obsolet geworden war. Der identische
Vorstoss der WBK-NR wurde im Nationalrat zwei Wochen später ebenfalls angenommen
(171:3 Stimmen), weswegen beide als überwiesen galten. 29

Im März 2015 reichte Peter Föhn (svp, SZ) eine Motion zu Jugend und Sport im
Ständerat ein. Wie auch sein Kollege Graber (cvp, LU) nahm Föhn einen Beschluss des
BASPO auf Kürzung der J+S-Beiträge als Anlass, zu handeln. Aus Sicht der Kantone, aber
auch seitens der Sportvereine und Organisatoren von Sportangeboten, seien diese
Kürzungen um rund 25 Prozent problematisch; eine Einschätzung, die auch vom
Vorstand der parlamentarischen Gruppe Sport geteilt werde, so der Motionär. Das Ziel
seiner Motion sei schlicht, dass der J+S-Subventionskredit im Voranschlag 2016 um
mindestens CHF 15 Mio. aufgestockt werde. Die angekündigten Budgetkürzungen seien
daher rückgängig zu machen. Der Bundesrat beantwortete den Vorstoss gleich wie das
Postulat Graber und empfahl es zur Ablehnung.  

Die gemeinsam mit dem Postulat Graber und einer Kommissionsmotion der WBK-SR
geführte Parlamentsdebatte veranlasste Föhn schliesslich zum Rückzug seiner Motion.
Er verteidigte zunächst noch sein Anliegen, im Verlauf der Beratungen wuchs in ihm
jedoch die Zuversicht, dass die geforderten Ziele auch ohne seine Motion erreicht
werden würden, zumal die beiden anderen Vorstösse im Ständerat angenommen
wurden. Eine gleichlautende, von Christian Lohr (cvp, TG) im Nationalrat eingereichte
Motion (Mo. 15.3254) zog dieser später ebenfalls zurück. 30

MOTION
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die vom Ständerat in modifizierter Formulierung überwiesene Motion de Buman (cvp,
FR) zur Lancierung und Umsetzung einer Schneesportoffensive wurde in der
Herbstsession 2015 vom Nationalrat diskussionslos überwiesen, nachdem seine WBK
dies entsprechend beantragt hatte. 31

MOTION
DATUM: 22.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einer noch aus dem Jahr 2013 stammenden Motion forderte Christian Lohr (cvp,
TG), mindestens drei nationale Zentren für Schneesport zugunsten des Breitensports
zu schaffen. Bereits bekannt war, dass der Bundesrat beabsichtigte, ein solches
Zentrum zur Förderung des Leistungssports einzurichten. Der Motionär sah in einer
Ausweitung der Standorte auf verschiedene Regionen eine Massnahme, mit welcher
auch der Breitensport unterstützt werden kann. Schulen sollte damit beispielsweise die
Möglichkeit gegeben werden, kostengünstig wieder mehr Skilager durchzuführen. 
Der Bundesrat begrüsste die Idee im Grundsatz, wollte aber die Erarbeitung derartiger
Massnahmen – ein ähnlicher Prozess war mit der Schneesportoffensive bereits von
Dominique de Buman (cvp, FR) lanciert worden – in einer Gesamtstrategie regeln, also
etwa im Rahmen der bereits angelaufenen Schneesportinitiative. Um den Standort des
bereits eingeplanten Schneesportzentrums waren 10 Bewerbungen aus sieben Regionen
eingegangen. Der Bundesrat wolle diesen Prozess erst abschliessen, bevor weitere
Schneesportzentren eingerichtet würden. Die Motion sei deswegen abzulehnen.
Anders stellte sich das der Nationalrat vor. Mit einem Plädoyer für die Berücksichtigung
der Regionen, für die Erfüllung der Bedürfnisse von Swiss Ski und mit einem Appell,
auch an die für die Schweiz wichtige Schneesportindustrie zu denken, gelang es
Christian Lohr, entgegen den Ausführungen des Sportministers, seine Motion
durchzubringen (91 zu 84 Stimmen bei 4 Enthaltungen). 32

MOTION
DATUM: 15.12.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die vom Nationalrat angenommene Motion, dass mindestens drei nationale Zentren für
Schneesport zugunsten des Breitensports geschaffen werden sollen, wurde im
Ständerat kassiert. Die vorberatende WBK beantragte einstimmig, die Motion fallen zu
lassen. Als Begründung wurden finanzielle Kriterien vorgebracht. Der Bund verfüge
nicht über genügend Mittel für Investitionen an drei Standorten und das Anliegen habe
keine Priorität. Auch wenn die Kommission grundsätzlich mit der Stossrichtung
einverstanden sei, war sie der Meinung, dass der Auftrag an den Bundesrat zur
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Lancierung der Schneesportoffensive bereits solche Überlegungen beinhalte. 
Da aus der Kommission keine anders lautenden Anträge kamen, war es der Walliser
Standesvertreter Beat Rieder (cvp, VS), der sich für die Annahme der Motion einsetzte.
In der Folge entfaltete sich eine kontroverse Debatte. Vertreter der Bergkantone
versuchten auf der einen Seite die Vorteile solcher Zentren aufzuzeigen, die Städter
zeigten sich kritisch. Letztlich stand der Nutzen der gewünschten Zentren im Fokus.
Wie es der Motionär formulierte, sollten diese explizit auch dem Breitensport
zugutekommen. Mehr Skilager-Unterkünfte seien jedoch gar nicht vonnöten, so
stellvertretend für die Gegner Anita Fetz (sp, BS), da sie von den Schulen nicht besucht
würden. Letztlich war es der Wunsch, die Ergebnisse aus der Schneesportoffensive
abzuwarten in Verbindung mit finanziellen Bedenken, der die Motion zu Fall brachte.
Mit 33 zu 9 Stimmen und einer Enthaltung wurde sie deutlich abgelehnt. 33

Mit einer Motion zur Sicherung des Programms „Jugend und Sport” (J+S) befeuerte
Peter Föhn (svp, SZ) die Debatte zur Sportförderung. Er knüpfte damit an Prozesse aus
dem Vorjahr an. Der Innerschweizer sorgte sich um die Finanzierung von Jugend+Sport
durch den Bund und forderte entsprechend die Regierung auf, auch für kommende
Jahre genügend Fördergelder zur Verfügung zu stellen. J+S sei 2015 um 6 Prozent
gewachsen und für 2017 werde mit einem Zuwachs um 7 Prozent gerechnet, so der
Antragsteller. Kindersport und freiwilliger Schulsport seien dabei die besonders
erfolgreichen Sparten des Programms. Föhn wollte daher erreichen, dass der Bund
mehr Geld für J+S bereitstelle, um dessen Stabilität zu gewährleisten und den
Beteiligten Planungssicherheit zu geben. 

Der Bundesrat zeigte sich wie der Motionär überzeugt von der Bedeutung und dem
Erfolg, aber auch der politischen Anerkennung, die das Programm geniesse. Er verwies
jedoch auf den Entscheid zum Nachtragskredit von 2015, wo J+S CHF 17 Mio.
zugesprochen wurden, um das Beitragswachstum 2015 aufzufangen. Der Bundesrat sah
zwar ein, dass die erneut höhere Dotierung des Budgets ab 2016 (plus CHF 20 Mio.)
aufgrund des „aus sportpolitischer Sicht erfreulichen” Wachstums bereits 2017 nicht
mehr ausreichen werde. Trotzdem wollte er die zukünftige Erhöhung der Beiträge offen
lassen, da er nicht vorgreifen und stattdessen abwarten wollte, bis man mit der
„Gesamtschau Sportförderung des Bundes” weiter vorankam. Im Lichte der dort zu
fassenden Entscheidungen und unter Berücksichtigung des Voranschlages 2017 mit dem
IAFP 2018-2020 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion Föhn.

Im Ständerat verteidigte Föhn sein Anliegen und erhielt Rückendeckung von den
Ständeräten Bischofberger (cvp, AI) und Graber (cvp, LU); Letzterer ist auch
Mitunterzeichner der Motion und Urheber eines früheren Vorstosses dazu. Der
Motionär nahm auf eine zunehmende Sorge vonseiten diverser J+S-Akteure,
insbesondere von Leiterinnen und Leitern sowie Veranstaltern, Bezug. Man sei über die
finanziellen Kürzungen besorgt, dies wurde dem Parlament auch von diversen
Sportorganisationen zugetragen. Es fehle das Geld, weil „zu gut gearbeitet wurde” –
dieser Umstand sei unverständlich, so Föhn. Es sei essenziell, den geleisteten Effort
und den Erfolg des Programms J+S weiterhin zu unterstützen und entsprechend auch
mit ausreichend finanziellen Zuwendungen zu fördern. Bischofberger mahnte die
Ständerätinnen und Ständeräte an ihre Verantwortung, es sei ihre Aufgabe, die in den
Voranschlägen geplanten Mittel zu sprechen. Graber nahm das Stichwort „Gesamtschau
Sportförderung” auf, zeigte sich jedoch nicht einverstanden mit der Gleichbehandlung
der beiden Geschäfte. Denn die Förderung von J+S sei nicht mit der Gesamtschau
gleichzusetzen, das sei „ein finanzpolitischer Vorwand” des Bundesrates. Daraus
ableitend fürchtete Graber ein Ausspielen der Gefässe gegeneinander und dann einen
„Showdown” innerhalb der Sportförderung. Zudem gab es gemäss Graber auch
Ungereimtheiten gegenüber früheren Aussagen des Bundesrates, genannt wurde sein
eigenes Postulat aus dem Vorjahr. Damals hatte der Bundesrat gefordert, dass allfällige
Beitragssenkungen frühzeitig bekannt gegeben würden. Etwas anders ordnete Anita
Fetz (sp, BS) die Diskussion ein. Zwar stand sie klar für J+S ein, sie wollte jedoch den
Weg der Regierung gehen und weitere Entwicklungen abwarten. Sportminister Parmelin
vertrat die bundesrätliche Ablehnung der Motion. Nicht nur das: Seiner Ansicht nach
waren die Forderungen Föhns bereits erfüllt, da in der Gesamtschau Sportförderung
eine höhere finanzielle Ausstattung von J+S skizziert wurde: plus CHF 10 Mio. für 2017
und überdies Erhöhungen um CHF 15 Mio. für 2018, CHF 20 Mio. für 2019 und CHF 25
Mio. für das Jahr 2020. 
Trotz dieser Einwände wurde die Motion mit 22 zu 17 Stimmen und einer Enthaltung an
die grosse Kammer überwiesen. 34
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In seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2015
beantragte der Bundesrat die Motion der WBK-SR «Jugend und Sport. Finanzielle
Kontinuität für Veranstalter und Kantone sichern» zur Abschreibung. Durch
Massnahmen wie die zugunsten des J+S vom Bundesrat beschlossene
Kreditaufstockung von CHF 75.5 Mio. auf CHF 95.5 Mio. für das Budgetjahr 2016 sowie
die kommenden Finanzjahre würden die Anliegen des Vorstosses erfüllt. In der
Sommersession 2016 schrieben National- und Ständerat das Geschäft ab. 35

MOTION
DATUM: 13.06.2016
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem der Ständerat die Motion zur Sicherung des Programms „Jugend und Sport”
von dessen Mitglied Peter Föhn (svp, SZ) angenommen hatte, befasste sich in der
Wintersession des gleichen Jahres die Volkskammer mit dem Vorstoss. Die WBK hatte
sich im Vorfeld der Beratung zusätzliche Informationen beschafft und dabei erfahren,
dass der Bundesrat bereits in die Wege geleitet hatte, die Gelder zugunsten von J+S zu
erhöhen. So wurden im Voranschlag 2017 Mittel für den Aktionsplan Sportförderung
reserviert, darüber hinaus wurde auch mit einer jährlichen Erhöhung der Beiträge um
CHF 5 Mio. gerechnet. Vor diesem Hintergrund sei das Motionsanliegen bereits erfüllt,
resümierte die Kommission. Dennoch wollte sie die Motion unterstützen, gerade auch
um Bereiche wie den freiwilligen Schulsport oder Sportangebote zu
Integrationszwecken zu fördern.

Im Plenum gab es keine Debatte dazu, einzig Sportminister Parmelin meldete sich zu
Wort. Die Regierung war nach wie vor gegen die Motion: Die Anliegen seien bereits
erfüllt, einerseits durch besagten Aktionsplan, der zwei Monate zuvor beschlossen
worden war, und andererseits durch die Budgeterhöhungen, die für das Finanzjahr
genehmigt worden waren. Mit 172 zu 7 Stimmen (bei einer Enthaltung) wurde die Motion
aber entgegen dem bundesrätlichen Antrag deutlich angenommen. 
Eine gleichlautende Motion Lohr (cvp, TG; Mo. 16.3149) wurde nach diesem Votum
zurückgezogen. 36

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Zuge der parlamentarischen Debatte zum Aktionsplan Sportförderung wurden zwei
gleichlautende Kommissionsmotionen in beiden Räten eingereicht, die zusätzliche
Mittel im Aktionsplan zur Gesamtschau Sportförderung zugunsten des Nachwuchs-
Leistungssports forderten. Der Ständerat befasste sich zuerst mit der Motion seiner
WBK (Mo. 17.3003). Er lobte die Gesamtschau zur Sportförderung sowie ihre
konzeptionelle und finanzpolitische Relevanz. Der Aktionsplan des Bundesrates wurde
zur Kenntnis genommen.
Die Motion forderte schlicht, dass im Voranschlag 2018 sowie in den Folgejahren je
zusätzlich CHF 15 Mio. für die Förderung des Nachwuchs-Leistungssports budgetiert
würden. Die Kommission leitete ihre Forderung aus dem Leistungssportkonzept ab,
worin der Bundesrat eine finanzielle Beteiligung der Kantone einforderte. Diese seien
ihrer Aufgabe nachgekommen und hätten via Swisslos und Lotterie Romande zusätzlich
CHF 15 Mio. für die Jahre 2017 bis 2019 freigegeben. Dass der Bund hier nicht
nachziehe, sei unhaltbar. Befürchtet wurde gar, dass die Kantone ihr finanzielles
Engagement ab 2020 sistieren würden.
Der Bundesrat liess sich aber nicht unter Druck setzen, er beantragte die Ablehnung der
Motion. Die Lage im Bundeshaushalt sei zu prekär, der finanzielle Spielraum fehle. Diese
Argumentation erstaunte Kommissionsberichterstatter Eder (fdp, ZG). Der Bundesrat
stimme im Aktionsplan ein «Hohelied» auf den Leistungssport an, wolle aber die Mittel
in diesem Bereich nicht anpassen, das gehe nicht zusammen. Überdies bemängelte er
auch die ungenügende Begründung dieses Entscheids. So seien die Aussagen der
Regierung bezüglich Leistungssport als leere Worthülsen zu betrachten. Mit 11 zu 0
Stimmen, verdeutlichte Eder, sei die Motion überaus deutlich von der Kommission
beschlossen worden. In den verschiedenen Wortmeldungen wurde das nachfolgende
Abstimmungsergebnis bereits vorweg genommen: Alle Redner und eine Rednerin
sprachen sich dafür aus. Das Ergebnis war, wie von Ständerat Eder gewünscht,
«wuchtig»: Die Motion wurde mit 41 zu 1 Stimme überwiesen. 

Eine Behandlung im Nationalrat wurde obsolet, weil dieser die gleichlautende Motion
der WBK-NR (Mo. 17.3014) drei Tage später ebenfalls annahm. Die Diskussion glich jener
im Ständerat, auch wenn sowohl Kommissionsantrag (15 zu 5 Stimmen und 4
Enthaltungen) als auch Endresultat (146 zu 21 Stimmen) etwas weniger einhellig waren. 37

MOTION
DATUM: 13.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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In seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahr 2016
beantragte der Bundesrat die Abschreibung der Motion de Buman (cvp, FR) zur
Lancierung und Umsetzung einer Schneesportoffensive. Durch Aktivitäten des 2014
gegründeten Vereins «Schneesportinitiative Schweiz» wie der Führung einer
Geschäftsstelle und einer Website mit Angeboten für Schneesportlager, der
Sensibilisierung von Behörden und Lehrkräften sowie durch die breite finanzielle
Abstützung des Vereins würden die Anliegen der Motion erfüllt. In der Sommersession
2017 folgten National- und Ständerat dem bundesrätlichen Antrag und schrieben das
Geschäft ab. 38

MOTION
DATUM: 12.06.2017
JOËLLE SCHNEUWLY

Das Sportförderprogramm J+S geriet jüngst vermehrt in die Aufmerksamkeit der
eidgenössischen Räte. Gerade dessen finanzielle Ausstattung war jeweils ein
umstrittener Punkt. In diese Kerbe schlug auch Andrea Gmür (cvp, LU), die mit ihrer
Motion die Aufhebung des Moratoriums für neue J+S-Sportarten herbeiführen wollte.
Gmür wollte mit ihrer Motion erreichen, dass neue Sportarten, die eine bestimmte
Grösse haben und zusätzlich über etablierte Verbands- und Vereinsstrukturen
verfügen, in die J+S-Programme aufgenommen werden und so entsprechende
Fördergelder beantragen können. Der Unterstützungsstopp sei nicht mehr zeitgemäss.
Besonders das Verharren auf dem Zustand von 2009 – als aus finanziellen Bedenken die
Unterstützung neuer Sportarten blockiert worden war – wirke inzwischen wie eine
willkürliche Begrenzung. Seither hätten sich nicht nur neue Sportarten als sehr beliebt
herausgestellt, sondern es habe auch ein Wandel stattgefunden. So sei beispielsweise
der Sportartenkatalog des olympischen Komitees weiterentwickelt worden. Gmür
schwebte als Lösung eine Umschichtung der Gelder vor, was sich mit einem Kniff
haushaltsneutral umsetzen lasse: Die für die neuen Sportarten benötigten Mittel sollten
dem Funktionskredit entnommen und einem Subventionskredit zugeführt werden.
Der Bundesrat konnte dem Vorstoss nicht viel abgewinnen. In seiner Stellungnahme
argumentierte er gegen die Motion, da die angesprochenen Anpassungen seiner
Meinung nach nicht gerechtfertigt seien. Eine markante Nachfrageverschiebung in
Richtung neuer Trendsportarten sei nicht zu erkennen und nur zwei Sportarten
überstiegen in letzter Zeit die kritische Schwelle von 1 Promille (aller Teilnehmenden an
den J+S-Kursen). Dies ist der nach geltender Gesetzgebung (Verordnung des VBS über
Sportförderungsprogramme und -projekte) vorgegebene Richtwert, nach der eine neue
Sportart als J+S-bezugsberechtigt klassiert wird. In absoluten Zahlen ausgedrückt
entsprach dies im Jahr 2017 600 Kindern und Jugendlichen. Von den letzten 25
Aufnahmegesuchen für J+S-Leistungen erfüllten lediglich American Football und die
Subgruppe der Kampfkünste dieses Kriterium. Aufgrund des Moratoriums, dessen
Gültigkeit im Bundesgesetz über das Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket
2014 verlängert worden war, hatte der Bundesrat alle neuen Anträge abgelehnt. 

Das Geschäft war dann im Nationalrat unbestritten. Nach nur zwei Wortmeldungen, die
Motionärin und der Sportminister wiederholten im Wesentlichen ihre Haltungen, wurde
über die Motion abgestimmt. Der von 36 Nationalrätinnen und Nationalräten
mitunterzeichnete Vorstoss wurde mit 133 zu 37 Stimmen deutlich angenommen (12
Enthaltungen). 39

MOTION
DATUM: 21.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem die Motion Gmür (cvp, LU) zur Aufhebung des Moratoriums für neue J+S-
Sportarten im Nationalrat Anklang gefunden hatte, war es am Ständerat, hierzu Stellung
zu beziehen. Seine vorberatende WBK hatte sich Mitte Februar 2018 damit befasst und
eine Modifikation vorgeschlagen. Mit elf zu null Stimmen und einer Enthaltung empfahl
sie sodann dem Plenum, die Motion anzunehmen. Die vorgeschlagene Änderung
umfasste lediglich eine Präzisierung des Motionstextes, indem nicht vorgegeben
werden sollte, wie die Umschichtung der Gelder vorzunehmen sei, um so der
Verwaltung mehr Handlungsspielraum einzuräumen. Mit dieser Anpassung soll das
Moratorium sehr wohl aufgehoben werden, jedoch wird der Lösungsweg der Verwaltung
überlassen. 
Mit diesen positiven Vorzeichen gelangte die Motion in der Frühjahrssession 2018 auf
die Tagesordnung des Ständerates. Im Plenum gab es wenig Anlass für eine lange
Debatte. Kommisionssprecher Eder (fdp, ZG) betonte in seinem Votum, dass die WBK-
SR dem J+S eine grosse Bedeutung zumesse, nicht nur, weil das Programm der
Sportförderung diene, sondern auch, weil es Kinder und Jugendliche in
verschiedensten Sportarten schule. Bezüglich des seit 2009 geltenden Moratoriums war
man in der Kommission der Meinung, dass es sich nicht mehr rechtfertige, noch länger
neue Sportarten auszuschliessen, wenn sie die Aufnahmekriterien zum J+S-Programm

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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erfüllten. Die im Raum stehende Abänderung des Motionstextes wurde als umsetzbarer
erachtet als die Vorgabe aus dem ursprünglichen Text, weil das Baspo gegebenenfalls
Basisleistungen für bereits bezugsberechtigte Sportarten kürzen müsste, was nicht das
Ziel der Motion wäre. „Traditionelle Sportarten dürfen durch das Moratorium nicht
bestraft werden”, so die Quintessenz aus der Kommissionsvorarbeit. Die neue
Formulierung beschränkte sich also auf die Vorgabe, dass die Aufnahme neuer
Sportarten haushaltsneutral zu erfolgen hat. Auch der Sportminister ergriff das Wort
und äusserte sich nicht nur zur Kehrtwende der Regierung (die Motion sollte nach
ihrem Willen ursprünglich abgelehnt werden), sondern er beglückwünschte sogar die
Kommission für die „formulation miracle”, für das Finden einer Patentlösung quasi. Mit
dem Segen des Bundesrates wurde die Motion in ihrer neuen Fassung dem Nationalrat
zur Verabschiedung überlassen. 40

Die geforderte Aufhebung des Moratoriums für neue J+S-Sportarten wurde im Juni
2018 Tatsache. Nachdem der Ständerat die im Nationalrat zuvor angenommene Motion
verändert hatte, musste Letzterer nochmals darüber befinden. In der grossen Kammer
brauchte man sich jedoch nicht lange bei diesem Geschäft aufzuhalten. Die WBK-NR
beantragte einstimmig, der angepassten Version zuzustimmen, und unterstrich in ihrem
Bericht die Bedeutung der Aufhebung des Moratoriums. Eine haushaltsneutrale
Umsetzung sei angesichts der Finanzplanung möglich. Diskussionslos stimmte der
Nationalrat der Motion erneut zu. 41

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Der Bundesrat beantragte in seinem Bericht über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte 2017 die Motion der WBK-SR «Zusätzliche Mittel im Aktionsplan
zur Gesamtschau Sportförderung zugunsten des Nachwuchs-Leistungssports» zur
Abschreibung, da ihre Anliegen unter anderem bereits im Zusammenhang mit dem
«Aktionsplan Sportförderung des Bundes» erfüllt würden. In der Sommersession 2018
folgten die grosse und die kleine Kammer dem bundesrätlichen Antrag und schrieben
die Motion ab. 42

MOTION
DATUM: 12.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

In seinem Bericht über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2017
beantragte der Bundesrat, die Motion Föhn (svp, SZ) zur Sicherung des Programms
«Jugend und Sport» abzuschreiben. Den Anliegen des Vorstosses würde unter
anderem mit dem 2016 verabschiedeten «Aktionsplan Sportförderung des Bundes» in
Erfüllung einer Motion der WBK-NR (Mo. 13.3369) Rechnung getragen. In der
Sommersession 2018 kamen sowohl der National- als auch der Ständerat dem
bundesrätlichen Antrag nach und schrieben das Geschäft ab. 43

MOTION
DATUM: 12.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Bezüglich der Aufnahme neuer J+S-Sportarten können sich nationale Sportverbände
seit dem 1. August 2018 mit Gesuchen ans BASPO wenden. Dank dem Subventionskredit
für J+S, der für die Jahre 2019, 2019 und 2020 um je CHF 5 Mio. erhöht wurde, können
die damit verbundenen Kosten gedeckt werden. Aufgrund dieser Neuerungen erachtete
der Bundesrat die Begehren der Motion Gmür (cvp, LU) zur Aufhebung des
Moratoriums für neue J+S-Sportarten in seinem Bericht über die Motionen und
Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2018 als erfüllt und beantragte deren
Abschreibung. National- und Ständerat kamen dieser Forderung im Juni 2019 nach. 44

MOTION
DATUM: 18.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Motion wollte Jacques Bourgeois (fdp, FR) eine Koordinationsstelle für
Dopingfragen beim Fedpol einrichten lassen. Diese soll die Kantone bei ihrer Arbeit
unterstützen und ermöglichen, dass Doping effizienter bekämpft werden könne.
Während der Eigenkonsum von Sportlerinnen und Sportlern durch die Sportverbände
sanktioniert werde, sei es Aufgabe der Kantone, den Handel und die Abgabe von
Dopingmitteln sowie die Anwendung an Dritten strafrechtlich zu verfolgen. Die
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Instanzen sei essentiell, so der Motionär
während der Herbstsession 2019. Allerdings seien die Kontakte zwischen den
kantonalen Strafverfolgungsbehörden und den Zollbehörden noch nicht ausreichend
effektiv. Den Kantonen fehle es an Ressourcen und notwendigem Fachwissen über die
Gesetzgebung. Weiter bestünden bei Fällen auf der überkantonalen Ebene oft
Zuständigkeitsprobleme. Mit der Anti-Doping-Koordinationsstelle könne diesen
Problemen begegnet werden, da sie den Kantonen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit

MOTION
DATUM: 19.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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technischer und materieller Unterstützung sowie einer koordinierenden Funktion auf
überkantonaler und internationaler Ebene unter die Arme greifen könne. Der Bundesrat
anerkannte zwar die Wichtigkeit der Dopingbekämpfung, war aber der Ansicht, dass die
bestehenden Instrumente genügten, um wirksam gegen den Handel und die Abgabe von
Dopingmitteln vorgehen zu können. So nehme das Fedpol bezüglich Doping bereits eine
koordinierende Aufgabe zwischen den verschiedenen Behörden wahr, erklärte
Sportministerin Viola Amherd in der Ratsdebatte. Die Nationalrätinnen und Nationalräte
liessen sich jedoch nicht davon überzeugen und nahmen den Vorstoss Bourgeois mit
135 zu 53 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an, wobei alle Gegenstimmen und Enthaltungen
aus dem Lager der SVP-Fraktion kamen. 45

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Mittelschulen

La motion Aebischer (ps, BE) pour une journée de sports d'hiver obligatoire au niveau
du secondaire a été entrainée par une chute de popularité des sports d’hiver. Selon le
texte de la motion, des subventions pour les cantons qui programment au minimum une
journée de sports d’hiver par année au niveau du secondaire I seraient favorable à la
santé publique et à l’économie. Le Conseil fédéral s’est prononcé pour un rejet de la
motion. Il a avancé deux arguments. Premièrement, il estime qu’une seule journée de
sport ne permet pas d’intégrer les capacités requises à la pratique des sports d’hiver.
Deuxièmement, la charge administrative pour une seule journée de sports de neige est
disproportionnée. Par conséquent, même si le Conseil fédéral soutient l’idée de rendre
les sports d’hiver plus attractifs, il considère qu’une stratégie générale doit être mise
en place pour y parvenir. La participation de tous les acteurs (tourisme, magasins de
sport, transport, hôtellerie, Swiss Snowsports, etc.) est nécessaire. En 2013, malgré les
réticences du Conseil fédéral, le Conseil National a adopté la motion par une courte
majorité de 89 voix contre 87 et 15 abstentions. Par la suite, la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) s’est penchée
sur la question. Dans la même dynamique que le Conseil fédéral, la CSEC-CE a proposé
de rejeter la motion. Dubitatif quant à l’utilité et aux possibilités de réalisation d’une
telle journée de sports d’hiver, la commission a estimé que l’instruction publique relève
de la souveraineté cantonale. Au final, comme nous l’avons dit, le Conseil des Etats a
clos le débat en rejetant la motion. 46

MOTION
DATUM: 05.03.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

Berufsbildung

Diskussionslos billigte der Nationalrat eine Motion Bruderer (sp, AG), welche den
Bundesrat auffordert, die Einhaltung des gesetzlichen Obligatoriums für
Berufsschulsport in den Kantonen zu überprüfen und bei Nichtumsetzung Sanktionen
zu ergreifen. 47

MOTION
DATUM: 19.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Eine Motion Bruderer (sp, AG) beauftragte den Bundesrat, die Einhaltung des
gesetzlichen Obligatoriums für Berufsschulsport sowie der Vorgaben des
Rahmenlehrplans Sport in den Kantonen zu überprüfen und bei Nichtumsetzung
Sanktionen vorzusehen. Das gesetzliche Obligatorium für den Schulsport an den
Berufsschulen existiert seit dreissig Jahren. Das Problem besteht darin, dass seine
Umsetzung in einigen Kantonen seit Jahren stagniert. Die Motionärin wollte, dass der
Bundesrat Druck auf die fehlbaren Kantone ausübt, damit die Sportstunden an den
Berufsfachschulen erstens effektiv durchgeführt werden und zweitens qualitativ
verbessert werden. Wie bereits der Nationalrat im Jahr 2006 nahm auch der Ständerat
die Motion an. 48

MOTION
DATUM: 18.09.2007
LINDA ROHRER
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